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 Veröffentlicht am 04.03.1974

Norm

DSt 1872 §2 F

Rechtssatz

Bei Auflösung einer Regiegemeinschaft ist der Rechtsanwalt auch gegenüber dem nunmehr emeritierten Rechtsanwalt,

der mit ihm jahrzehntelang in Regiegemeinschaft gearbeitet hat, zur Kollegialität verpflichtet.
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